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Rat 17.12.2009       

 
 
Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Der Rat beruft Frau Prof. Dr. Barbara Schock-Werner, Herrn Ministerialdirigent a. D. Dipl.-Ing. 
Reinhard W. Heinemann und Frau Dr. Heike Gregarek als für die Denkmalpflege sachverständi-
ge Bürger mit beratender Stimme zur Beratung von Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz in 
den Ausschuss für Kunst und Kultur. 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

    €  % €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
Gemäß § 23 Abs. 2 Satz 3 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lan-
de Nordrhein Westfalen (Denkmalschutzgesetz – DSchG) in Verbindung mit § 2 der Satzung 
über den Fachausschuss für Denkmalschutz und Denkmalpflege vom 22.12.1982 können 
sachverständige Bürger mit beratender Stimme für die jeweilige Wahlperiode berufen wer-
den. 
 
Die sachverständigen Bürger üben ein Ehrenamt im Sinne der Gemeindeordnung aus. 
 
Die Vorgeschlagenen besitzen die für das Amt notwendige Sachkunde. 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 
 
 
 


